
 

 

 

 

HÜPFBURG-BENUTZUNGSVERTRAG (BV) 

 

 

Herr/Frau/Firma 

 

 

 

 

                                                                                                                           nachstehend Kunde genannt - 

Und die R.B.Makler GmbH Plettenberg, Freiligrathstraße 26, 58840 Plettenberg 

 nachstehend R.B.Makler genannt – 

vereinbaren: 

Die R.B.Makler GmbH überlässt dem Kunden zum Gebrauch eine Hüpfburg 
Modell: 6311773:02 – Geräte-Nr.: D-01932-RH-15 / 6311773.02  
 

 

Für die Zeit von                                     bis                                                              zur kostenlosen Nutzung. 

 

Die Hüpfburg ist in einem sauberen Zustand abholbereit und ist bei der Rückgabe durch den Kunden 
auch in diesem wieder zurückzugeben. 

Der Kunde verpflichtet sich, die Hüpfburg pfleglich zu behandeln und die Vorgabe der 
Bedienungsanleitung zu beachten, als auch die Hüpfburg bei der Stelle abzuliefern, an der er Sie 
erhalten hat. 

Die Hüpfburg ist Eigentum der R.B. Makler GmbH.  

Wenn durch unsachgemäßes Benutzen oder durch den Transport Schäden an der Hüpfburg, dem  
Anhänger oder der Sackkarre kommen trägt der Kunde sämtliche kosten die dadurch entstehen. Die 
Selbstbeteiligung beträgt EURO 800,00 € zzgl. 19% MwSt. bei privater Nutzung / 1000,00 € zzgl. 19% 
MwSt. bei gewerblicher Nutzung. 

 

 

 



 

 

 

Die Bestimmungen auf der Anlage zu diesem Vertrag sind ebenfalls Vertragsbestandteil.  

 

 

Ort:  Datum:    

R.B.Makler GmbH  Kunde   
   

1.Unterschrift   2.Unterschrift 
 

      

Anlage und Kasten ohne Mängel/Schäden 

Die Hüpfburg ist repariert worden, eine neue Deichsel 330,00 € ist angebaut worden und es ist eine 
neue Sackkarre 400,00 € besorgt worden. Alles in einen einwandfreien Zustand. 

 

Es ist Ihnen untersagt selbstständig Löcher oder Risse zu zukleben. An machen stellen entweicht Luft 
das ist normal, Wenn die Hüpfburg dicht wäre käme es zu etwas schlimmeren. 

Bemerkungen: 
Wenn durch unsachgemäßes Benutzen oder durch den Transport Schäden an der Hüpfburg, dem  
Anhänger oder der Sackkarre kommen trägt der Kunde sämtliche kosten die dadurch entstehen. Die 
Selbstbeteiligung beträgt EURO 800,00 € zzgl. 19% MwSt. bei privater Nutzung / 1000,00 € zzgl. 19% 
MwSt. bei gewerblicher Nutzung 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 
 
 

 
 



 



 


